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Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit gewerblich tätigen Firmen  
 
 
 
Immer häufiger wird an die Gesellschaft für Informatik e.V. die Bitte herangetragen, eine 
Veranstaltung zusammen mit einer gewerblich tätigen Firma durchzuführen. Hierzu möchten 
wir Ihnen einige Hinweise geben.  
 
Grundsätzlich ist gegen eine Beteiligung einer gewerblich tätigen Firma an einer durch die 
GI veranstalteten Tagung nichts einzuwenden. Es gibt hier allerdings aus steuerlicher Sicht 
einige Punkte zu beachten. 
 
Wenn die GI als gemeinnützige Gesellschaft und ein Dritter (Firma oder Person) eine 
Tagung gemeinsam durchführen, ist der Veranstalter eine BGB-Gesellschaft. Die Tagungs-
beiträge sind dann der Umsatzsteuer zu unterwerfen, da eine Steuerbefreiung für die BGB-
Gesellschaft nicht eintritt. Die Erträge aus dieser Tagung zählen für die GI als wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb auch in ertragsteuerlicher Hinsicht. 
 
Die GI als alleiniger gemeinnütziger Veranstalter ist bei den Tagungsgebühren von der Um-
satzsteuer befreit. Sie kann aber jederzeit eine gewerblich tätige Firma als Sponsor ein-
werben Bei einer Zuwendung ohne jegliche Gegenleistung (z.B. Bürgschaft für ein evtl. 
Tagungsdefizit) kann eine Spendenbescheinigung durch die GI ausgestellt werden. Erhält 
der Sponsor eine echte und umfängliche Gegenleistung durch die GI, liegt keine Spende 
mehr vor. Wirkt der Verein an den Werbemaßnahmen aktiv mit, müssen die Einnahmen 
dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zugeordnet werden mit der Konse-
quenz der Besteuerung mit dem vollen Steuersatz (derzeit 19%). Darunter ist z.B. die An-
zeigenschaltung mit dem Logo des Sponsors, Vermietung von Ausstellungsflächen sowie 
die Verlinkung zur Homepage des gewerblichen Partners zu verstehen.  
Oder aber die GI als alleiniger gemeinnütziger Veranstalter beauftragt eine gewerblich tätige 
Firma mit der Organisation.  Die Gestaltungsmöglichkeiten für derartige Verträge sind sehr 
vielfältig.  
 
Bei Rückfragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die GI-Geschäftsstelle:  
Andrea Schlaus: Tel. 0228/302-153 
E-Mail: andrea.schlaus@gi-ev.de. 


